
In vielen Betrieben sind die wichtigsten technischen 
Daten elektronisch gespeichert. Eine erste Abstimmung
mit dem Auftragnehmer kann daher bereits am 
Bildschirm erfolgen.

Der Bauherr hat die Kontrollpflicht. Er kann sie auf fachkundige
Architekten, Bauleiter oder auch Koordinatoren übertragen.

Zur Verdeutlichung der örtlichen Gegebenheiten wurden für den Auftragnehmer
Abbildungen der einzelnen Anlagenkomponenten in die Bauunterlagen eingefügt.

Dem Auftragnehmer werden alle für die Baumaßnahme
notwendigen Planungsunterlagen ausgehändigt. Der
Empfang wird schriftlich bestätigt.

Bestandteil der Zugangsberechti-
gung zu den Baustellen, die sich in
verschlossenen Anlagen befinden,
ist die Schlüsselübergabe an den
verantwortlichen Bauleiter des 
Auftragnehmers.

Vor Tätigkeiten, bei denen mit besonderen Gefahren zu rechnen
ist, z. B. bei umfangreichen Arbeiten an Gasleitungen, ist es not-
wendig, dass alle an dieser Baumaßnahme beteiligten Personen
in die speziellen Arbeiten eingewiesen werden.

Durch eigene Baubeauftragte kann der Bauherr die
Abwicklung des Auftrages überwachen. Der Baubeauf-
tragte ist grundsätzlich nicht weisungsberechtigt
gegenüber den Mitarbeitern von Fremdfirmen.

Arbeiten an Gasleitungen dürfen nur von Fremdfirmen ausge-
führt werden, die alle fachlichen Voraussetzungen erfüllen. Sie
müssen z. B. auch in der Lage sein, einen Gasbrand sicher zu
beherrschen.

Fremdfirmen - Auswahl und Aufsicht


